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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hart-
mann, Rosi Steinberger, Thomas Gehring, Ulrike 
Gote, Katharina Schulze, Gisela Sengl, Markus 
Ganserer, Dr. Christian Magerl, Thomas Mütze, 
Martin Stümpfig und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) 

Bayern-Ei: Die Wahrheit muss auf den Tisch 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag stellt fest: 

Der Bayern-Ei-Skandal zeigt: Das System der Le-
bensmittelkontrolle in Bayern hat versagt. Die bisheri-
gen Rechtfertigungen des Staatsministeriums für 
Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) und des 
Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Le-
bensmittelsicherheit (LGL) haben nicht dazu beigetra-
gen, den Sachverhalt endgültig aufzuklären. Die Klar-
stellung des LGL vom 31. Januar 2017 enthält wieder 
viele beschönigende Aussagen, die den Kern des 
Skandals nicht treffen, sowie die Versäumnisse und 
deren Ursachen nicht benennen. 

Der Landtag fordert aus diesem Grund eine schriftlich 
vorzulegende, vollständige und ehrliche Chronologie 
aller Ereignisse im Zusammenhang mit Bayern-Ei. 
Diese beinhaltet Kontrollen und Probenahmen inkl. 
Ergebnisse und Maßnahmen, alle gemeldeten Er-
krankungsfälle inkl. jeweils ergriffener Maßnahmen, 
Aktennotizen, Besprechungen etc. 

Insbesondere soll auf folgende Fragen eingegangen 
werden: 

1. Wie viele Salmonellose-Erkrankte in Deutschland 
bzw. Bayern gab es im Zusammenhang mit Bay-
ern-Ei in den Jahren 2014 und 2015? 

2. Wo traten die Salmonellose-Krankheitsfälle in Zu-
sammenhang mit Bayern-Ei in den Jahren 2014 
und 2015 auf (landkreisgenau)? 

3. Warum wurde von der Staatsregierung nicht ver-
lautbart, dass es mehrere Krankheitsfälle in 
Deutschland bzw. Bayern gab? 

4. Weshalb erging keine Warnung an die Bevölke-
rung? 

5. Weshalb wurden nicht alle kontaminierten Eier 
zurückgerufen? 

6. Gab es Hinweise, mit welchem Unternehmen die 
Salmonellose-Krankheitsfälle in den Jahren 2014 
und 2015 in Verbindung stehen könnten?  

a) Falls ja, ab wann genau?   
b) Wurden die Lieferwege der Eier während des 

Salmonellenausbruchs durch die zuständigen 
Behörden – entsprechend dem internationalen 
Standard bei Salmonellen-Ausbrüchen – über-
prüft? 

7. Wann hat das StMUV bzw. das LGL davon erfah-
ren, dass es auch Salmonellose-Krankheitsfälle in 
Deutschland bzw. Bayern gab, die von salmonel-
lenkontaminierten Eiern von Bayern-Ei hervorge-
rufen wurden? 

8. Wie wurde auf die Häufung der Salmonellener-
krankungen in Niederbayern und der Oberpfalz 
reagiert und warum wurde kein Zusammenhang 
mit Bayern-Ei hergestellt? 

9. Warum beauftragte der damalige Staatminister für 
Umwelt- und Verbraucherschutz, Dr. Marcel Hu-
ber, im August 2014 bzw. Anfang September 
2014 keine umfassendere Untersuchung der Sal-
monellenfunde bei Bayern-Ei, obwohl gegen die 
Eigentümer der Firma Bayern-Ei, Familie Pohl-
mann, in der Vergangenheit schon mehrmals we-
gen Verstößen gegen das Lebensmittelrecht u.ä. 
ermittelt wurde?  

10. Gab oder gibt es aus dem Bayern-Ei-Skandal 
Konsequenzen für das Landesamt für Lebensmit-
telsicherheit oder andere betroffene Behörden?  
a) Falls nein, weshalb nicht?   
b) Falls ja, welcher Art? 

11. Gab es zwischen dem damaligen Staatsminister 
Dr. Marcel Huber und seiner Nachfolgerin Ulrike 
Scharf direkt oder indirekt über Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zwischen August und Dezember 
2014 schriftliche oder mündliche Kommunikation 
zu Bayern-Ei und/oder den Salmonellen-Fällen? 

12. Hält die Staatsregierung ihre Einschätzung auf-
recht, dass für die bayerische bzw. deutsche Be-
völkerung keine konkrete Gefährdung von der 
Salmonellenkontamination von Eiern der Firma 
Bayern-Ei ausging? 

Begründung: 

Immer wieder wird vonseiten des StMUV und des LGL 
mit umständlichen Begründungen und Aussagen dar-
gestellt, die Behörden hätten alle erforderlichen Maß-
nahmen zum Schutz der Verbraucher ergriffen. Dabei 
wurde der Landtag bereits mehrmals mit Fakten kon-
frontiert, die früheren Darstellungen des Geschehens 
durch StMUV und LGL widersprachen. Aus diesem 
Grund ist eine endgültige Aufklärung der Affäre Bay-
ern-Ei unabdingbar, unter Umständen muss ein Un-
tersuchungsausschuss die Wahrheit ans Licht bringen. 


